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1. ZUSTÄNDIGKEITEN AN DER KARL KÜBEL SCHULE 
 

 

Schulleiter: Michael Steffan 

Stellv. Schulleiterin: Katja Syrek 

 

Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin 

Berufsschule: Ute Molden, Ingo Arndt 

Berufsfachschulen: Ingo Arndt 

Fachoberschule: Dr. Dirk Schlagentweith 

Berufliches Gymnasium: Mutgard Hornbacher, Anna Gunka 

 

Sekretariat: Ema Bergbauer, Melanie Seibert, Patricia Köhl,  

Christine Bruegel, Karin Opper 

 

Hausmeister: Markus Gierl 

 

Beratungsangebote 

Verbindungslehrer/-in: Janina Winkler, Jan Henkel  

Mediatorin für Konflikte: Maren Funck 

Drogenbeauftragte: Christiana Sarsah  

Schulsozialarbeit: Bianca Höfle, Sindy Baumgarten 

Schulseelsorge: Melanie Kuch 

QuaBB – Ausbildungsbegleitung: Marion Runkel 
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2. KARL KÜBEL – NAMENSGEBER UNSERER SCHULE 
 

Karl Kübel, sozial engagierter Unternehmer, starb am 10. Februar 2006 im Alter von 96 Jah-

ren. Der Name Karl Kübel steht seit Jahrzehnten für die seltene Kombination aus Unterneh-

mergeist und sozialem Engagement: Nach dem zweiten Weltkrieg baute er mit den „3K“-

Möbelwerken eines der führenden europäischen Möbelunternehmen auf. 1972 gründete 

er die nach ihm benannte Stiftung und brachte in sie das 1973 verkaufte Industrie-Unter-

nehmen „3K“ sowie den größten Teil seines Privatvermögens ein. 

Den Gesamterlös aus dem Unternehmensverkauf und den Großteil seines Privatvermögens 

von 72 Millionen DM brachte Karl Kübel in die 1972 gegründete Stiftung ein. Diese hat ihren 

Sitz in Bensheim und macht sich seither für die Belange von Familien stark, so „dass mehr 

Eltern in der Welt der leiblich-seelisch-geistige Nährboden für ihre Kinder sein können“. Die 

Stiftung beschäftigt heute weltweit mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist 

umfangreich gemeinnützig aktiv: 2005 hat sie in den drei Bereichen ihrer gemeinnützigen 

Aktivitäten - der Entwicklungszusammenarbeit in Indien, den Philippinen und im Kosovo, 

den drei Bildungsinstituten und der Familienarbeit in Deutschland - mehr als neun Millionen 

Euro investiert. 

Aus der Hand des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker erhielt Karl Kü-

bel 1988 das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 1995 überreichte ihm 

Amtsnachfolger Roman Herzog die „Medaille für Verdienste um das Stiftungswesen“ des 

Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Im Juni 1997 wurde 

Karl Kübel der Ehrenring der Stadt Worms überreicht, und im 

Dezember 1997 erhielt er die Ehrenplakette der Stadt Bens-

heim. Im Juni 2004 wählte ihn die Leserschaft einer großen re-

gionalen Tageszeitung in Südhessen zum „Besten der Berg-

straße“. Eine letzte öffentliche Ehrung nahm er im Januar 2005 

entgegen: Damals verlieh ihm der Heimat- und Carneval-Ver-

ein (HCV) Bürstadt den bekannten Courage-Orden. 

Unsere Schule trägt seit Dezember 1995 den Namen Karl Kü-

bel. Im Gebäude unserer Schule befand sich bis 1978 die Ver-

waltung der Kübel AG (Bild und weitere Informationen: 

www.kkstiftung.de). 

  

http://www.kkstiftung.de/
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3. FÜR WELCHE BERUFE GIBT ES AN DER KARL KÜBEL SCHULE  
BERUFSSCHULUNTERRICHT? 
 

− Bankkaufmann/Bankkauffrau 

− Fachinformatiker/Fachinformatikerin (Anwendungsentwicklung) 

− Fachinformatiker/Fachinformatikerin (Systemintegration)) 

− Fachinformatiker/Fachinformatikerin (Daten- und Prozessanalyse) 

− Fachinformatiker/Fachinformatikerin (Digitale Vernetzung) 

− IT-Systemelektroniker/IT-Systemelektronikerin  

− Kaufmann/Kauffrau für IT-System-Management 

− Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement 

− Kaufmann für Büromanagement/ Kauffrau für Büromanagement  

− Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel  

− Kaufmann für E-Commerce/Kauffrau für E-Commerce 

− Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement/Kauffrau für Groß- und  

Außenhandelsmanagement 

− Medizinischer Fachangestellter/Medizinische Fachangestellte 

− Verkäufer/Verkäuferin 

− Verwaltungsfachangestellter/Verwaltungsfachangestellte 

− Zahnmedizinischer Fachangestellter/Zahnmedizinische Fachangestellte 
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4. STUNDENTAFEL IN DER BERUFSSCHULE 
 

§ 2 Unterrichtsangebot (Verordnung über die Berufsschule)  

(1) Der Unterricht in der Berufsschule umfasst Pflicht-, Wahlpflicht-, Wahlunterricht. 

(2) Der berufsbezogene Unterricht und die Fächer Deutsch/Fremdsprachen, Politik und Wirt-

schaft, Religion/ Ethik sowie Sport werden als Pflichtunterricht erteilt. 

(3) Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts können im allgemeinen Lernbereich Mathema-

tik, musisch- kulturelle Unterrichtsangebote, Naturwissenschaften sowie Fremdspra-

chen und im beruflichen Lernbereich Stütz- und Förderunterricht sowie Zusatzquali-

fikationen angeboten werden. 

 

Ausbildungsjahr I II III 

Allgemeiner Lernbereich 4 4 4 

Berufsbezogener Unterricht 8 7 7 

Wahlpflichtunterricht 0 1 1 
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5. UNTERRICHTSORGANISATION 
 

Unterrichtstage: 

Der Berufsschulunterricht findet grundsätzlich wöchentlich an einem langen Unterrichtstag 

(1. – 8. Stunde) und an einem kurzen Unterrichtstag (1. – 4. Stunde oder 7. – 10. Stunde) 

statt.  

 

Unterrichtszeiten und Pausen: 

Der Unterricht beginnt in der Regel um 7.55 Uhr und endet spätestens um 16.30 Uhr. Eine 

Schulstunde dauert 45 Minuten. Pausen - nach jeder Doppelstunde - sind von 9.25 Uhr bis 

9.40 Uhr, von 11.10 Uhr bis 11.25 Uhr und von 12.55 Uhr bis 13.25 Uhr. Eine vierte Pause liegt 

zwischen 14.55 Uhr und 15.05 Uhr. 

Wenn 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrerin/kein Lehrer im Klassenraum 

ist, sagen die Klassensprecher/Klassensprecherinnen bitte im Sekretariat Bescheid. 
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6. BERUFSSCHULPFLICHT 
 

Hessisches Schulgesetz vom 21. November 2011 

 

§ 62 Beginn und Dauer der Berufsschulpflicht 

(1) Die Berufsschulpflicht beginnt nach der Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit dem 

Ausscheiden aus einer Vollzeitschule und mit dem Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis.  

(2) Auszubildende, die in einem Ausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 

stehen, sind für die Dauer des Ausbildungsverhältnisses berufsschulpflichtig.  

(3) Jugendliche, die in keinem Ausbildungsverhältnis stehen, sind nach Erfüllung der ver-

längerten Vollzeitschulpflicht für die Dauer von drei Jahren, längstens bis zum Ende des 

Schuljahres, in dem sie das 18. Lebensjahr vollenden, zum Besuch der Berufsschule berech-

tigt.  

(4) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Umschulungsmaßnahmen der Bundesagentur 

für Arbeit mit einem Umschulungsvertrag sind für die Dauer der Maßnahmen zum Besuch 

der Berufsschule berechtigt. Für die Teilnahme am Unterricht kann eine dem Aufwand an-

gemessene Gebühr erhoben werden.  

§ 63 Erfüllung der Berufsschulpflicht 

(1) Die Berufsschulpflicht ist durch den Besuch der Berufsschule zu erfüllen, in deren Schul-

bezirk der Beschäftigungsort liegt. 
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7. KRITERIEN UND VERFAHREN DER LEISTUNGSFESTSTELLUNG UND -BEWER-
TUNG 

 

Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses, vom 29. April 2014 

§ 26 Grundsätze der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 

Die Leistungsfeststellung und Beurteilung nach § 73 des Hessischen Schulgesetzes erstreckt 

sich unter Berücksichtigung der Richtlinien nach Anlage 2 auf die Leistungen in den einzel-

nen Fächern und Lernbereichen sowie auf das Arbeits- und Sozialverhalten. Sie stützt sich 

auf die Beobachtungen im Unterricht und auf die mündlichen, schriftlichen und, sofern sol-

che vorgesehen sind, die praktischen Leistungsnachweise und Leistungskontrollen.  

Leistungsfeststellung und -bewertung beziehen sich auf die gesamte Lernentwicklung der 

Schülerin oder des Schülers im Beurteilungszeitraum und umfassen sowohl die fachlichen 

Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die Leistungsbereitschaft, als auch Aussa-

gen über das Verhalten der Schülerin oder des Schülers, wie es sich im Schulleben dar-

stellt. 

Hierbei ist zu beachten, dass Leistungsbewertung ein pädagogischer Prozess ist, der im 

Dienste der individuellen Leistungserziehung steht und der sich nicht nur auf das Ergebnis 

punktueller Leistungsfeststellungen, sondern auf den gesamten Verlauf der Lernentwick-

lung der Schülerin oder des Schülers bezieht. Der Verlauf der Lernentwicklung ist daher in 

die abschließende Leistungsbewertung einzubringen und soll der Schülerin oder dem 

Schüler eine ermutigende Perspektive für die weitere Entwicklung eröffnen. 

§ 28 Auswahl der Leistungsnachweise, Verteilung auf das Schuljahr 

(1) Die Auswahl der Aufgaben für schriftliche und andere Leistungsnachweise soll so erfol-

gen, dass Schülerinnen und Schüler nachweisen können, dass sie die in den Kerncurricula 

und Lehrplänen für das jeweilige Fach, die jeweilige Jahrgangsstufe und die jeweilige 

Schulform gesetzten Vorgaben erreicht haben. Die Note „ausreichend" ist erzielt, wenn die 

erwarteten Vorgaben annähernd zur Hälfte erfüllt wurden. Schriftliche Arbeiten nach § 32 

Abs. 2 beziehen sich in der Regel im Schwerpunkt auf Inhalte und Arbeitsmethoden einer 

abgeschlossenen Unterrichtseinheit, deren Lernziele durch vorbereitenden Übungen hin-

reichend erarbeitet worden sind; dabei ist auf die Verbindung dieser Unterrichtseinheit zu 

den vorher erarbeiteten zu achten. 
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(2) Schriftliche und andere Leistungsnachweise sollen für die einzelnen Lerngruppen 

gleichmäßig auf das Schuljahr verteilt werden. Eine Häufung vor den Ferien ist zu vermei-

den. Außer in beruflichen Schulen mit Teilzeitunterricht dürfen von einer Schülerin oder ei-

nem Schüler grundsätzlich an einem Tag nur eine, in einer Unterrichtswoche nicht mehr als 

drei schriftliche Arbeiten nach § 32 Abs. 2 verlangt werden. Dies gilt nicht in den Fällen des 

§ 29 Abs. 1 Satz 1. 

§ 29 Nichterbrachte Leistungen 

(1) Die nachträgliche Anfertigung von schriftlichen oder anderen Leistungsnachweisen, 

die die Schülerin oder der Schüler aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen ver-

säumt hat, kann von der Lehrerin oder dem Lehrer verlangt werden, wenn andernfalls eine 

sachgerechte Leistungsbeurteilung nicht möglich ist. Hierbei kann im Einzelfall von den 

Vorgaben des § 33 Abs. 1 abgesehen werden. Eine Leistungsbeurteilung auf Grund nur 

teilweise erbrachter Leistungen ist in solchen Fällen grundsätzlich zulässig. 

(2) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Anfertigung eines schriftlichen oder ei-

nes anderen Leistungsnachweises, erhält sie oder er die Note „ungenügend". Das Gleiche 

gilt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler einen ihr oder ihm angekündigten schriftlichen 

oder anderen Leistungsnachweis ohne ausreichende Begründung versäumt. 

§ 30 Notengebung 

(1) Die Erteilung von Zwischennoten und von gebrochenen Noten, wie beispielsweise von 

Dezimalzahlen, ist unzulässig. Eine aufwärts oder abwärts gerichtete Tendenz kann bei ei-

ner Leistungsbewertung durch eine Anmerkung oder, mit Ausnahme von Zeugnissen, 

durch ein in Klammern gesetztes Plus (+) oder Minus (-) charakterisiert werden. 

Ergänzende verbale Hinweise zu Noten sollten gegeben werden, wenn dies pädagogisch 

geboten oder sinnvoll erscheint. Auf Wunsch der Eltern, bei Volljährigen auf deren 

Wunsch, sind Noten in einer Rücksprache von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu er-

läutern. 

(2) Zu Beginn eines Schuljahres sollen die Schülerinnen und Schüler und die Eltern darüber 

informiert werden, nach welchen Gesichtspunkten die Bewertung ihrer Leistungen erfolgt. 

Vor den Zeugniskonferenzen sollen die Noten gegenüber den Schülerinnen und Schülern 

in für sie sinnvoller und hilfreicher Weise von der Fachlehrerin oder vom Fachlehrer begrün-

det werden. Darüber hinaus sind Schülerinnen und Schüler mindestens einmal im Schul-

halbjahr über ihren Leistungsstand in den mündlichen und sonstigen Leistungen zu unter-

richten. 
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§ 31 Täuschungen 

(1) Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler bei einem Leistungsnachweis nicht aus-

drücklich zugelassener Hilfsmittel oder fremder Hilfe oder täuscht sie oder er in anderer 

Weise über den nachzuweisenden Leistungsstand, entscheidet die Fachlehrerin oder der 

Fachlehrer, bei schriftlichen Arbeiten nach § 32 Abs. 2 die aufsichtsführende Lehrerin oder 

der aufsichtsführende Lehrer nach pflichtmäßigem Ermessen und unter Beachtung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit über die zu treffende Maßnahme. Als solche Maß-

nahme kommt insbesondere in Betracht: 

1. Ermahnung und Androhung einer der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen; 

2. Beendigung des Leistungsnachweises und anteilige Bewertung des bearbeiteten Teils, 

auf den sich die Täuschungshandlung nicht bezieht;  

3. Beendigung des Leistungsnachweises ohne Bewertung, wobei zugleich der Schülerin 

oder dem Schüler Gelegenheit gegeben wird, den Leistungsnachweis unter gleichen Be-

dingungen, jedoch mit veränderter Themen- oder Aufgabenstellung aus der gleichen Un-

terrichtseinheit zu wiederholen; in diesem Fall findet § 33 Abs. 1 keine Anwendung; 

4. Beendigung des Leistungsnachweises und Erteilung der Note "ungenügend". 

(2) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Wiederholung des Leistungsnachweises 

in den Fällen des Abs. 1 Nr. 3 oder begeht sie oder er bei der Wiederholung erneut eine 

Täuschungshandlung, gilt § 29 Abs. 2. 

(3) Abs. 1 und Abs. 2 gelten auch bei einem Täuschungsversuch sowie entsprechend in 

den Fällen, in denen die Täuschung oder der Täuschungsversuch erst nach Anfertigen des 

Leistungsnachweises festgestellt wird. 

§ 32 Schriftliche Arbeiten 

(1) Schriftliche Leistungsnachweise, die von sämtlichen Schülerinnen oder Schülern einer 

Lerngruppe während des Unterrichts und grundsätzlich unter Aufsicht angefertigt werden 

(schriftliche Arbeiten), sollen 

1. Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten nachzuweisen, zunehmend Aufgaben selbstständig zu lösen und den Stand 

ihrer Lern- und Leistungsentwicklung zu erkennen; 

2. der Lehrerin oder dem Lehrer helfen, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu be-

urteilen und festzustellen, ob die angestrebten Lernziele erreicht sind und welche Folgerun-

gen sich hieraus sowohl für die Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler als auch für 
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die Gestaltung des Unterrichts ergeben; 3. bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern 

den Eltern Einblick in die Unterrichtsarbeit der Schule geben und sie über die Leistungen 

der Schülerinnen und Schüler unterrichten. 

(2) Schriftliche Arbeiten werden gefertigt als 

1. Klassenarbeiten, deren Anzahl in der Anlage 2 zu dieser Verordnung festgelegt ist, in 

den Fächern Deutsch, Fremdsprachen, Politik und Wirtschaft und im beruflichen Lernbe-

reich der Berufsschule. Es kann eine schriftliche Arbeit in diesen Fächern und Lernberei-

chen durch andere Leistungsnachweise, insbesondere Referate, Hausarbeiten oder Pro-

jektarbeiten, ersetzt werden; 

2. Lernkontrollen in den übrigen Fächern und Lernbereichen, deren Rahmen in der Anlage 

2 zu dieser Verordnung festgelegt ist. 

§ 33 Termine und Notenspiegel 

(1) Die Termine und der inhaltliche Rahmen schriftlicher Arbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1, 2 

und 4 sind rechtzeitig, in Schulen mit Vollzeitunterricht mindestens fünf Unterrichtstage vor-

her bekannt zu geben.  

(2) Korrektur, Bewertung und Rückgabe einer schriftlichen Arbeit haben so rasch wie mög-

lich, in der Regel jedoch spätestens nach drei Unterrichtswochen, zu erfolgen. Aus der Kor-

rektur der schriftlichen Arbeit muss die Bewertung der Leistung durch Noten oder Punkte 

nachzuvollziehen sein, die Korrektur soll Perspektiven für die weitere Entwicklung eröffnen 

und auch individuelle Leistungsverbesserungen hervorheben. Vor der Rückgabe und der 

Besprechung einer schriftlichen Arbeit sowie am Tage der Rückgabe darf im gleichen Un-

terrichtsfach keine neue Arbeit geschrieben werden. Bei Minderjährigen ist den Eltern Ge-

legenheit zu geben, die schriftliche Arbeit nach der Rückgabe einzusehen. Die Kenntnis-

nahme ist durch die Unterschrift eines zur Einsichtnahme Berechtigten zu bestätigen. Die 

schriftliche Arbeit ist in der Regel bis zum Schuljahresende durch die Schule aufzubewah-

ren. Nach Ablauf der Einbehaltungszeit sind die schriftlichen Arbeiten zurückzugeben. 

(3) Unter jede Arbeit ist ein Notenspiegel anzubringen, aus dem sich die Noten aller Schü-

lerinnen und Schüler der Klasse/Lerngruppe ergeben. Dies gilt entsprechend bei der Beur-

teilung einer schriftlichen Arbeit in Form eines Punktesystems. 

§ 34 Wiederholung von schriftlichen Arbeiten 

(1) Ist mehr als ein Drittel der abgelieferten schriftlichen Arbeiten mit den Noten mangel-

haft oder ungenügend oder mit einer entsprechenden Punktzahl bewertet worden, ist die 
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Arbeit einmal zu wiederholen, sofern nicht die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Bera-

tung mit der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer entscheidet, dass die Arbeit zu werten sei. 

Die Arbeit ist zu wiederholen, wenn mehr als die Hälfte mit den Noten mangelhaft oder un-

genügend oder der entsprechenden Punktzahl bewertet wurde.  

(2) Für die Ankündigung der Termine von Wiederholungsarbeiten gilt § 33 Abs. 1 entspre-

chend. Im Falle der Wiederholung einer schriftlichen Arbeit wird bei der Leistungsbewer-

tung nur die Arbeit mit der besseren Note berücksichtigt. 

 

Anlage 2 (zu § 26) 

9. Bestimmungen für schriftliche Arbeiten in den beruflichen Schulen 

a) In der Berufsschule und Berufsfachschule sind entweder schriftliche Arbeiten oder an-

dere Leistungsnachweise nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung anzufertigen. Ihre Zahl 

richtet sich nach der Stundenzahl der einzelnen Fächer und im beruflichen Lernbereich. 

Hier sind zu bearbeiten: 

- in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit bis zu 40 Jahreswochenstunden 

eine bis zwei schriftliche Arbeiten, 

- in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit bis zu 80 Jahreswochenstunden 

zwei schriftliche Arbeiten, 

- in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit zu bis 120 Jahreswochenstun-

den drei schriftliche Arbeiten, 

- in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit mehr als 120 Jahreswochen-

stunden vier schriftliche Arbeiten. 
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8. BEURLAUBUNGEN/FEHLZEITEN 
 

Verordnung über die Berufsschule vom 11. Juli 2011 

§ 6 Beurlaubungen 

(1) Aus besonderen Gründen können Berufsschülerinnen und Berufsschüler im Einzelfall für 

einzelne 

Stunden von den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern beurlaubt werden. 

(2) Berufsschülerinnen und Berufsschüler können aus zwingenden persönlichen Gründen: 

1. bis zu zwei Unterrichtstagen im Schuljahr durch die Klassenlehrerin oder den Klassenleh-

rer, 

2. bis zu fünf Unterrichtstagen im Schuljahr durch die Schulleiterin oder den Schulleiter und 

3. darüber hinaus durch das zuständige Staatliche Schulamt beurlaubt werden. 

(3) Berufsschülerinnen und Berufsschüler können aus zwingenden betrieblichen Gründen 

und zur Teilnahme an Jugend- und Ausbildungsversammlungen sowie Betriebsversamm-

lungen mit ausbildungsrelevanten Themenstellungen beurlaubt werden: 

1. bis zu zwei Unterrichtstagen im Schuljahr durch die Klassenlehrerin oder den Klassenleh-

rer, 

2. bis zu fünf Unterrichtstagen im Schuljahr durch die Schulleiterin oder den Schulleiter auf-

grund betrieblichen Urlaubs oder Betriebsferien. 

(4) Wenn Teile der Berufsausbildung nach § 2 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. 

März 2005 (BGBI. I S. 931) im Ausland durchgeführt werden, können Berufsschülerinnen und 

Berufsschüler von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bis zu einem Viertel der in der Aus-

bildungsordnung festgelegten Ausbildungsdauer vom Berufsschulunterricht befreit wer-

den. 

(5) Daneben können Berufsschülerinnen und Berufsschüler aufgrund folgender gesetzlicher 

Vorschriften bis zu fünf Unterrichtstage im Schuljahr durch die Schulleiterin oder den Schul-

leiter beurlaubt werden: 

1. Teilnahme an Veranstaltungen gemäß Betriebsverfassungsgesetz oder Personalvertre-

tungsgesetz, 

2. Teilnahme an Veranstaltungen nach dem Bildungsurlaubsgesetz, 

3. Teilnahme an Veranstaltungen nach dem Gesetz über Sonderurlaub für Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit. 

Beträgt der beantragte Beurlaubungszeitraum mehr als fünf Unterrichtstage im Schuljahr, 

so entscheidet das Staatliche Schulamt über den Antrag. 
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Volljährige Berufsschülerinnen oder Berufsschüler stellen für die in § 6 Abs. 1 bis 5 genann-

ten Fälle selbst rechtzeitig einen schriftlichen, begründeten Antrag. Bei minderjährigen Be-

rufsschülerinnen oder Berufsschülern ist ein schriftlicher, begründeter Antrag von den Eltern 

zu stellen. 

(6) Berufsschülerinnen und Berufsschüler können in der Regel bis zu sechs Schulwochen für 

anerkannte überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen durch die Schulleiterin oder den 

Schulleiter beurlaubt werden. Die Beurlaubung darf in einem Schuljahr höchstens vier Wo-

chen betragen. Eine Beurlaubung in den letzten drei Monaten vor Abschluss der Ausbil-

dung soll vermieden werden. 

Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die in Berufsschulklassen mit Blockunterricht unter-

richtet werden, können zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen wäh-

rend des Blockunterrichts nicht beurlaubt werden. 

Der Träger der überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme stimmt mit der Schulleiterin oder 

dem Schulleiter der betroffenen Schule die Termine in der Regel drei Monate vor Beginn 

des Schulhalbjahres, in begründeten Fällen jedoch mindestens drei Monate vor Beginn der 

Maßnahme, ab. Nach Möglichkeit soll immer die ganze Klasse gleichzeitig an überbetrieb-

lichen Maßnahmen teilnehmen, um die Unterrichtsorganisation zu erleichtern. 

 

Versäumnisbegründungen für Fehlzeiten 

 

− In Fällen von entschuldbaren Fehlzeiten ist die Schule unverzüglich zu informie-

ren.  

Die schriftliche Versäumnisbegründung ist vom Ausbildungsbetrieb (Ausbilderin 

bzw. Ausbilder) abzuzeichnen. 

− Bei ärztlichen Krankschreibungen ist eine vom Ausbildungsbetrieb abgezeich-

nete Kopie der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. 

− Bei mehreren Verspätungen werden die Minuten addiert und in Stunden aufge-

rundet in das Zeugnis als Fehlzeiten eingetragen. Bei häufigen Verspätungen 

wird die Anzahl im Zeugnis unter „Bemerkungen“ festgehalten. 

− Bei Fehlzeiten bis zu zwei Unterrichtstagen ist die Versäumnisbegründung am da-

rauf folgenden Unterrichtstag vorzulegen. Bei längeren Fehlzeiten ist die Schule 

per Post, Fax oder E-Mail unverzüglich zu benachrichtigen. 

− Fehlt eine Schülerin oder ein Schüler bei einem angekündigten schriftlichen Leis-

tungsnachweis, so muss diese Fehlzeit grundsätzlich mit einem ärztlichen Attest 
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entschuldigt werden. Es besteht für Schülerinnen und Schüler trotz der elektroni-

schen AU das Anrecht auf eine Papier-Krankmeldung. 

− Versäumnisbegründungen, die später als nach zwei Wochen eingereicht wer-

den, müssen vom Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin nicht mehr anerkannt 

werden. 

 

Nicht entschuldbare Fehlzeiten 

Nicht entschuldbar sind alle Gründe, die in der Verantwortung des Schülers liegen, z. B.  

− Verschlafen, 

− aufschiebbare Behördentermine, 

− aufschiebbare Arzttermine, 

− Fahrschulstunden. 

 

Alle entschuldigten und unentschuldigten Fehltage sowie Fehlstunden werden in das je-

weilige Halbjahreszeugnis eingetragen. Die Versäumnisbegründung ist vom Ausbildungs-

betrieb abzuzeichnen oder per Mail zu bestätigen.  

 

Hinweis zu Online-Attesten 

Nicht mehr akzeptiert werden sog. Online-Atteste bspw. zur Entschuldigung bei Leistungs-

nachweisen. Da die pandemische Lage sich entspannt hat und es inzwischen eindeutige 

Rechtsprechungen gibt, dass Atteste, die lediglich auf einer Selbstauskunft des Patienten 

beruhen, nicht ausreichend sind, eine Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen, werden diese 

nicht als Atteste für schulische Zwecke akzeptiert. 

 

Zulassung zur Kammerprüfung 

Bei hohen Fehlzeiten in der Berufsschule kann eine Zulassung zur Abschlussprüfung von der 

zuständigen Kammer verweigert werden. 

 

Einsicht von Fehlzeiten 

Die Einsicht von Fehlzeiten ist über das digitale Klassenbuch im Schulportal möglich. Bitte 

kontrollieren Sie dort regelmäßig ihre Fehlzeiten. 
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9. MITTLERER BILDUNGSABSCHLUSS 
 

Verordnung über die Berufsschule vom 09. September 2002, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 

20.05.2019 

Erwerb eines dem mittleren Abschluss gleichwertigen Abschlusses in der Berufsschule 

§ 9 Voraussetzungen und Gleichstellungsvermerk 

Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit Ausbildungsverhältnis erhalten einen dem mittleren 

Abschluss gleichwertigen Abschluss zuerkannt, wenn sie 

1. den Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen Bildungsstand nachweisen, 

2. a) entweder mindestens fünf Jahre Unterricht in einer Fremdsprache, in der Regel Englisch, mit 

ausreichenden Leistungen abgeschlossen haben oder im Verlauf des Berufsschulbesuchs 

abschließen oder 

b) an mindestens 240 Stunden Englischunterricht während ihres Berufsschulbesuchs teilneh-

men und diesen Wahlunterricht, der zu benoten ist, mit mindestens ausreichenden Leis-

tungen abschließen oder 

c) nach Feststellung durch die Schule einen gleichwertigen Bildungsstand nachweisen, 

1. einen mindestens 80 Stunden umfassenden Unterricht im Fach Deutsch / Fremdsprache mit 

mindestens ausreichenden Leistungen abschließen, 

2. im Abschlusszeugnis der Berufsschule eine Gesamtnote von mindestens 3,0 erreicht wird 

und 

3. die Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf von mindestens zweijähri-

ger Ausbildungsdauer bestanden haben. 

[…] In das Abschlusszeugnis der Berufsschule ist folgender Vermerk aufzunehmen: „Dieses 

Zeugnis ist dem mittleren Abschluss gleichwertig." 

zusätzliche Hinweise zu § 9, Abs. 2 Punkt c) - Nachweis der Englischkenntnisse: 

1. Ein Englischkurs zum Nachweis entsprechender Kenntnisse wird an der Heinrich Metzen-

dorf Schule angeboten. Der Kurs findet samstags statt. Informationen sind dort erhält-

lich: Heinrich Metzendorf Schule, Wilhelmstr. 91 + 93, 64625 Bensheim,  

Internet: www.metzendorfschule.de, Telefon: 06251/8479-0, Fax: 06251/847979  

Email: heinrich-metzendorf-schule@kreis-bergstrasse.de 
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2. Der Nachweis entsprechender Englischkenntnisse (Mindestnote = 3) kann ebenfalls  

erbracht werden, durch 

a) die Teilnahme an der Englischprüfung der Zweijährigen Berufsfachschule an der Karl 

Kübel Schule oder 

b) durch Ablegen der Prüfung zur KMK-Zertifizierung Englisch (Stufe 2). 

§ 10 Schülerinnen und Schüler aus dem verkürzten gymnasialen Bildungsgang 

(1) Schülerinnen und Schüler aus dem verkürzten gymnasialen Bildungsgang, die ein Verset-

zungszeugnis in die Einführungsphase einer öffentlichen oder staatlich anerkannten gymnasi-

alen Oberstufe vorweisen, erhalten mit Abschluss des ersten Ausbildungsjahres ein Zeugnis, wel-

ches dem mittleren Abschluss gleichgestellt ist. Die Gleichstellung wird im Zeugnis unter „Be-

merkungen" aufgeführt und beinhaltet den Wortlaut „Dieses Zeugnis entspricht in Verbindung 

mit dem Versetzungszeugnis in die Einführungsphase einer öffentlichen oder staatlich aner-

kannten gymnasialen Oberstufe dem mittleren Abschluss.". 

(2) Im Falle der Ausstellung eines Abgangszeugnisses am Ende des ersten Ausbildungsjahres 

können Schülerinnen und Schüler aus dem verkürzten gymnasialen Bildungsgang, die ein Ver-

setzungszeugnis in die Einführungsphase einer öffentlichen oder staatlich anerkannten gymnasi-

alen Oberstufe vorweisen, auf ihren Antrag oder bei Minderjährigen auf Antrag der Eltern ein 

Abgangszeugnis erhalten, welches dem mittleren Abschluss gleichgestellt ist. Die Betroffe-

nen sind vor der Antragstellung zu beraten. Die Gleichstellung wird im Abgangszeugnis un-

ter „Bemerkungen" aufgeführt und beinhaltet den Wortlaut „Dieses Zeugnis entspricht in Verbin-

dung mit dem Versetzungszeugnis in die Einführungsphase einer öffentlichen oder staatlich 

anerkannten gymnasialen Oberstufe gemäß Beschluss der Klassenkonferenz dem mittleren 

Abschluss". Die Entscheidung trifft die Klassenkonferenz. 

(3) Der nach Absatz 1 zuerkannte Abschluss wird im Abschlusszeugnis der Berufsschule vermerkt. 

Dazu wird unter „Bemerkungen" der Satz eingefügt: „Mit Zeugnis vom [Datum des Zeugnisses 

des ersten Ausbildungsjahres] wurde ein dem mittleren Abschluss gleichwertiger Abschluss zu-

erkannt." 

Weitere Auskünfte bekommen Sie bei den Klassenlehrern bzw. Klassenlehrerinnen. Einen 

Antrag auf Anerkennung des mittleren Bildungsabschlusses erhalten Sie im Sekretariat.  

  



 
19 

 

10. ZERTIFIZIERUNG VON BERUFSBEZOGENEN ENGLISCHEN  
FREMDSPRACHENKENNTNISSEN 

Als Schülerin oder Schüler einer beruflichen Schule in Hessen können Sie das KMK-Fremd-

sprachenzertifikat erwerben. Das Zertifikat dokumentiert unabhängig von Ihrer Zeugnisnote 

Ihre berufsbezogenen Fremdsprachenkompetenzen. 

Bei Bewerbungen in allen Bundesländern findet es Anerkennung und kann europaweit und 

international verwendet werden. An der Karl-Kübel-Schule können Sie die Prüfung für die all-

gemein kaufmännisch-verwaltenden Berufe ablegen. 

Sie können an der Prüfung teilnehmen, unabhängig davon, wie und wo Sie Ihre Fremdspra-

chenkenntnisse erworben haben – ob in der Schule, im Betrieb, bei einem Praktikum, einer 

Fortbildung oder einem Auslandsaufenthalt. 

Die Prüfung kann in drei Niveaustufen abgelegt werden. Waystage (Stufe 1), Threshold 

(Stufe 2), Vantage (Stufe 3). Die Niveaustufen orientieren sich an einem vom Europarat auf-

gestellten sechsstufigen Referenzrahmen für allgemeines Englisch. Die KMK- Zertifizierung ist 

darüber hinaus berufsbezogen und praxisorientiert. Aufbauend auf allgemeinen Vorkennt-

nissen empfiehlt sich daher die individuelle Vorbereitung durch geeignete Prüfungsaufga-

ben: 

Erreichter 
Abschluss Prüfung KMK-Stufe Stufung des 

Europarates 

Hauptschule 75 min schriftlich / 
10 min mündlich Stufe I Waystage 

Sekundarstufe I 90 min schriftlich/ 15 
min mündlich Stufe II Threshold 

Sekundarstufe II 120 min schriftlich / 
20 min mündlich Stufe III Vantage 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil und kostet eine ge-

ringe Gebühr. Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme im Februar eine Anmeldung bis zu 

den Weihnachtsferien erfolgen sollte. 

 

Weitere Auskünfte bekommen Sie bei Frau Körner: karen.koerner@kks.kbs.schule  

mailto:karen.koerner@kks.kbs.schule
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11. FACHHOCHSCHULREIFE 
Verordnung über die Berufsschule vom 11. Juli 2011 

Erwerb eines der Fachhochschulreife gleichwertigen Abschlusses in der Berufsschule 

§ 11 Voraussetzungen 

(1) Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die das Abschlusszeugnis der Berufsschule erwer-

ben, erhalten einen der Fachhochschulreife gleichwertigen Abschluss zuerkannt, wenn sie 

mindestens die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

1. Nachweis des mittleren Abschlusses oder Vorlage des Versetzungszeugnisses der Jahrgangs-

stufe 9 des verkürzten gymnasialen Bildungsganges in die Einführungsphase der gymnasia-

len Oberstufe oder eines gleichwertigen Bildungsabschlusses beim Eintritt in die Berufs-

schule und 

2. Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einer Gesamtnote von mindestens 3,0 und 

3. regelmäßige Teilnahme an folgendem Zusatzunterricht nach Anlage 1: 

a) 240 Stunden im sprachlichen Bereich, davon mindestens 80 Stunden in Englisch / Fremd-

sprachen und 80 Stunden in Deutsch, und 

b) 240 Stunden im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich und 

c) 80 Stunden im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, wenn dieser Unterricht nicht zeit-

lich und inhaltlich im Rahmen des Pflichtunterrichts erteilt worden ist. 

4. Abschluss der folgenden drei schriftlichen Prüfungen mit mindestens ausreichenden Leis-

tungen: 

a) Deutsch/Kommunikation, 

b) fremdsprachlicher Bereich, 

c) mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich und 

5. Nachweis einer bestandenen Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 

von mindestens zweijähriger Ausbildungsdauer. 

Die Teilnahme am Zusatzunterricht setzt voraus, dass die Schülerin oder der Schüler entweder 

im letzten Zeugnis der Schule, in der sie oder er den mittleren Abschluss erzielt hat, mindestens 

befriedigende Leistungen in zwei der Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch nachweist, wo-

bei in keinem der genannten Fächer die Leistung schlechter als „ausreichend" sein darf oder 

die Versetzung in die Klasse 11 der Oberstufe nachweist. […] 
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Die Abmeldung von diesem Zusatzunterricht kann nur zum Ende eines Schulhalbjahres erfol-

gen. 

(2)  Die Standards für den in Abs. 1 Nr. 3 genannten Unterricht sowie die in Abs. 1 Nr. 4 genann-

ten Prüfungsanforderungen ergeben sich aus der „Vereinbarung über den Erwerb der Fach-

hochschulreife in beruflichen Bildungsgängen" der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 5. Juni 1998 in der jeweils geltenden Fas-

sung. 

 

Ein Zusatzkurs wird an der Heinrich Metzendorf Schule angeboten:  

Heinrich Metzendorf Schule, Wilhelmstr. 91, 64625 Bensheim,  

Internet: www.metzendorfschule.de, Telefon: 06251/8479-0, Fax: 06251/847979  

Email: heinrich-metzendorf-schule@kreis-bergstrasse.de 

Anmeldeformulare erhalten Sie im Schülersekretariat. 
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12. ZUSATZQUALIFIKATION HANDELSASSISTENT/HANDELSASSISTENTIN 
 

Engagierte und motivierte Schüler/Schülerinnen haben die Möglichkeit, parallel zur Berufs-

ausbildung im Ausbildungsberuf Kauffrau-/Kaufmann im  Einzelhandel, die Zusatzqualifika-

tion Handelsassistent/Handelsassistentin (zbb)1 zu erwerben und auf diese Weise ihre be-

ruflichen Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten entscheidend zu verbessern.  

 

Um diese empfehlenswerte Möglichkeit zum Erwerb der Zusatzqualifikation zu erreichen, 

erteilt die Karl Kübel Schule geeigneten Schülerinnen und Schülern über den normalen Be-

rufsschulunterricht hinaus im 2. und 3. Ausbildungsjahr wöchentlich drei Unterrichtstunden 

in den Prüfungsfächern  

− Handelsmarketing, 

− Personalwirtschaft und Arbeitsrecht sowie 

− Informations- und Warenwirtschaft. 

 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil und findet gleich 

im Anschluss an die Berufsabschlussprüfung zur/zum Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel 

statt.  

 

Nach bestandener Prüfung und unter der Voraussetzung, dass auch die Berufsabschluss-

prüfung bei der zuständigen Kammer erfolgreich abgeschlossen wurde, verleiht die zbb 

den Abschluss „Geprüfte Handelsassistentin zbb“ bzw. „Geprüfter Handelsassistent zbb“. 

 

Die Zulassungsvoraussetzungen für den Kurs zur Zusatzqualifikation: 

 

− Dreijähriger Ausbildungsvertrag zur/zum Kauffrau/Kaufmann in Einzelhandel 

− Notendurchschnitt im berufsbezogenen Unterricht am Ende des ersten Ausbildungs-

jahrs von mindestens 2,0  

− Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Motivation. 

 

 

 

 
1 Zentralstelle für Berufsbildung im Einzelhandel e. V. 
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Kauffmann/Kauffrau im Einzelhandel 

1.  

Ausbildungsjahr 

2.  

Ausbildungsjahr 

3.  

Ausbildungsjahr 

bei besonderer Eignung 

Berufsschulunterricht nach Rahmenlehrplan 

+ 

3 Stunden Unterricht zur Zusatzqualifikation 

Abschlussprüfung Einzelhandelskaufmann/Einzelhan-

delskauffrau 

+ 

Zusatzprüfung  

Handelsassistent/Handelsassistentin (zbb) 
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13. WEITERE WICHTIGE HINWEISE ZUR SCHULORDNUNG 
 

1. Die Regeln des Miteinanders  
  
Eine offene und freundliche Schulatmosphäre ist unser zentrales Anliegen. Respektvoller Umgang miteinan-
der und gegenseitige Rücksichtnahme werden erwartet. Jede Art von Diskriminierung, Beleidigung, Bedro-
hung und Gewaltanwendung - auch mit Worten - wird in unserer Schulgemeinde nicht geduldet. Alle Mitglieder 
der Schulgemeinschaft - Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern und Mitarbeiter/innen - bemühen sich um den 
Gebrauch einer angemessenen und menschenwürdigen Sprache.   
  
Nach Aufforderung durch Lehrkräfte und Schulpersonal haben die Schüler/innen die Verpflichtung, ihren 
Namen und ihre Klasse beziehungsweise ihren Kurs zu nennen.  
  
Bei Konflikten jeder Art sollen Lösungswege im Gespräch gefunden werden. Als Grundlage dient unser Kon-
fliktleitfaden   
  

  
  
Allen Schüler/innen stehen die Angebote der Schulsozialarbeit, der Schulseelsorge und die schulpsychologi-
sche Beratung zur Verfügung.   
  
  
  
2. Unterricht    
  
Der Unterricht beginnt und endet für Lehrer/innen und Schüler/innen pünktlich. Sollte eine Lehrkraft 10 Minuten 
nach Beginn einer Unterrichtsstunde nicht bei ihrer Klasse/ihrem Kurs eingetroffen sein, informiert der/die 
Klassensprecher/in beziehungsweise der/die Kurssprecher/in die Schulleitung über das Sekretariat.   
  
Bei Betreuungsstunden im SLZ ist die Anwesenheit verpflichtend. Nicht wahrgenommene Betreuungsstunden 
werden als unentschuldigte Fehlzeiten gewertet. Auch Vertretungsstunden sind verantwortlich zu gestaltende 
Unterrichtsstunden bzw. Stunden eigenständigen Arbeitens mit Arbeitsaufträgen und werden als solche von 
allen Mitgliedern der Schulgemeinde ernst genommen.    
  
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich über Vertretungsstunden im Schulportal und/oder über DSB-
Mobile zu informieren.  
  
Der Besuch schulfremder Gäste (Schüler/innen anderer Schulen, Referentinnen/Referenten, Gastschüler/in-
nen) ist ohne die Zustimmung der Schulleitung nicht erlaubt.   
  
Anträge von Schülerinnen und Schülern auf Unterrichtsbefreiung aus planbaren Gründen sind mindestens 
zwei Wochen im Vorfeld bei der Klassenlehrkraft oder beim Tutor einzureichen. Für Beurlaubungen gelten die 
Regelungen der jeweiligen Schulform. Beurlaubungen sind generell nur im Vorhinein möglich. Beurlaubungen 
direkt vor oder nach den Ferien sind grundsätzlich nicht möglich.  
  
  
3. Pausen    
  
Die Klassenräume werden in der Regel in den großen Pausen, bei Raumwechsel einer Lerngruppe und nach 
der jeweils letzten Stunde einer Klasse durch die Lehrkraft verschlossen.    
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In Fachräumen (dies sind unter anderem Biologieräume, Chemieräume, der Physikräume, das Kreativlabor, 
die Turnhallen, die EDV-Räume und die Fachräume der Gestaltungs- und Medientechnik) dürfen sich die 
Schüler/innen nur unter Aufsicht einer Lehrkraft aufhalten.    
Regelungen bezüglich Essen und Trinken liegen in jedem Fall in der Verantwortung der unterrichtenden Lehr-
kraft. Essen und Trinken in den Fachräumen (siehe oben) sind grundsätzlich verboten.   
  
Aus Gründen des Versicherungsschutzes ist das Verlassen des Schulgeländes für minderjährige Schüler/in-
nen während der Schulzeit nicht erlaubt.   
  
4. Rauchen und Verdampfen  
  
Das Rauchen und Verdampfen innerhalb des Schulgebäudes und auf dem gesamten Schulgelände ist grund-
sätzlich nicht gestattet und wird nur in den ausgewiesenen Raucherbereichen für volljährige Schülerinnen und 
Schüler geduldet.   
  
  
5. Krankmeldung und Entschuldigung von Schüler/innen    
  
Der Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin ist direkt am ersten Fehltag zu informieren.  
  
Erkrankt ein/e Schüler/in während der Unterrichtszeit, so meldet sie/er sich bei ihrer/seiner jeweils unterrich-
tenden Lehrkraft ab, die dies im Klassenbuch vermerkt. Für die versäumten Stunden ist in jedem Fall eine 
schriftliche Entschuldigung vorzulegen. Versäumnisbegründungen, die später als zwei Wochen eingereicht 
werden, müssen von Fachlehrkraft nicht mehr berücksichtigt werden. Es gelten die Einzelfallregelungen der 
jeweiligen Schulform.  
  
Bei wiederholtem Fehlen eines/r Schüler/in behält sich die Schulleitung das Recht vor, ein ärztliches Attest 
einzufordern. In den Klassenkonferenzen kann eine generelle Attestpflicht beschlossen werden.  
  
Eine Meldung im Sekretariat ist unbedingt erforderlich:    

• bei Unfällen, Krankheitssituationen o. ä., in denen Lehrkräfte Entscheidungen getroffen haben 
(Krankenwagen, Benachrichtigung der Eltern etc.).   

  
  
6. Urkundenfälschung  
  
Gefälschte bzw. manipulierte ärztliche Atteste bzw. Arbeits- und Schulunfähigkeitsbescheinigungen oder 
sonstige Einverständniserklärungen und weitere Bescheinigungen wie z. B. Praktikumsbescheinigungen sind 
strafrechtlich relevant.  
   
Rechtlich handelt es sich hierbei um Urkundenfälschungen nach § 267 des Strafgesetzbuches (StGB). Die 
Urkundenfälschung kann auf verschiedene Weise vorsätzlich verwirklicht werden, insbesondere   

• durch das Herstellen einer falschen Urkunde, z. B., indem die Schülerin oder der Schüler 
eine solche Urkunde selbst einschließlich einer Unterschrift kreiert bzw. eine Unterschrift fälscht.  
• durch das Verfälschen einer echten Urkunde, z. B. indem die Tage der Schulunfähigkeit in 
der tatsächlich von einem Arzt ausgestellten Bescheinigung verändert werden; oder   
• durch den Gebrauch einer unechten oder verfälschten Urkunde, z. B., indem eine Urkunde 
vorgelegt wird, die Freunde der Schülerin oder des Schülers – die sich für grafisch begabt halten – 
hergestellt oder verfälscht haben.   

  
Die Urkundenfälschung wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 267 StGB).   
  
Urkundenfälschung ist somit kein Kavaliersdelikt. Die Klassenleitungen und die Schulleitung nehmen jede Ur-
kundenfälschung sehr ernst.   
  
Jede Urkundenfälschung wird bei der Polizei durch die Schulleitung zur Anzeige gebracht.  
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7. Verhalten in den Schulgebäuden und auf dem Schulgelände    
  
Alle sind verantwortlich für das Schuleigentum und verpflichten sich, die Einrichtungen, die Gebäude sowie 
die Sport-, Spiel-, Hof- und Grünanlagen mit Sorgfalt zu nutzen. Wer im Schulbereich einen gravierenden 
Defekt entdeckt, der zu Schäden an Personen oder Sachen führen könnte, meldet dies unverzüglich im Sek-
retariat.   
  
Parken auf dem Lehrerparkplatz ist ausschließlich mit Berechtigungskarte gestattet.   
  
Zweiräder sind nur an den dafür vorgesehenen Plätzen abzustellen und werden auf dem Schulgelände ge-
schoben.   
  
Auf dem Parkplatz gilt Schrittgeschwindigkeit und es wird Rücksichtnahme auf Fußgänger vorausgesetzt.   
  
Das Zuparken von anderen Fahrzeugen oder das unrechtmäßige Parken auf dem Lehrkräfteparkplatz führt zu 
einer formellen Ermahnung und weiteren Konsequenzen.  
  
Die Feuerwehrwege sind unbedingt freizuhalten.  
  
Es darf nichts aus den Fenstern geworfen werden. Umweltschutz ist ein für uns alle verpflichtendes Anliegen.  
  
Für die verschiedenen Fachräume (Biologieräume, Chemieräume, der Physikräume, das Kreativlabor, die 
Turnhallen, die EDV-Räume und die Fachräume der Gestaltungs- und Medientechnik sowie das Selbstlern-
zentrum) bestehen verbindliche Benutzeranweisungen.  
  
Die Unterrichtsräume, Starboards, Mobiliar und Geräte sind pfleglich zu behandeln.   
  
Toiletten sind so zu verlassen, wie man sie selbst vorfinden möchte.  
  
  
8. Nutzung von Mobilgeräten in der Schule    
  
Den Schüler/innen ist der Gebrauch von mobilen Endgeräten während des Unterrichts grundsätzlich 
nicht gestattet.   
  
Das heimliche Anfertigen von Video-, Ton- oder Fotoaufnahmen von Mitgliedern der Schulgemeinde 
sowie die Veröffentlichung oder Verbreitung solcher Aufnahmen ohne Zustimmung der Betroffenen ist 
verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.    
    
Ausnahmen:    
Die Lehrkraft erlaubt ausdrücklich die Benutzung von mobilen Endgeräten im Unterricht zu Unterrichts-
zwecken.  
  
9. Regelungen für Fahrten    
  
Der gültige Wandererlass bildet die verpflichtende Grundlage für die Planung und Durchführung von Fahrten 
und Wandertagen. Wanderfahrten, Exkursionen und Kursfahrten sind verpflichtender Bestandteil des Unter-
richts und damit obligatorisch.  

• Bei Rücktritt von einer Fahrt aus Krankheitsgründen ist es erforderlich, ein ärztliches Attest 
vorzulegen.  
• Eine Nichtteilnahme aus finanziellen Gründen ist nicht notwendig. Anträge auf Unterstützung 
werden über die Klassenleitung gestellt.    
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14. Schulportal Hessen und Office 365 
 
Office 365: 
Alle Schülerinnen und Schüler der Karl Kübel Schule erhalten vom Schulträger eine kosten-
lose Office365-Lizenz: 
 

1. Die Anmeldedaten erhalten Sie nach der Anlage der Nutzerkonten in der zweiten 
Schulwoche. 

2. Sie können sich online unter www.office.com mit der Nutzerkennung vor-
name.nachname@kks.kbs.schule anmelden und die Cloud-Dienste nutzen bzw. die 
Apps auch auf Ihre privaten Endgeräte herunterladen. 

3. Die Anmeldedaten sind ebenfalls Grundlage für die Anmeldung am Schulrechner 
(vorname.nachname mit Office365 Passwort) und den Zugang zum Schul-Wlan 
(siehe Anleitung Login Schüler-Wlan). 

4. Jede/-r Schüler/-in hat mit diesem Office-Paket eine E-Mail-Adresse: vorname.nach-
name@kks.kbs.schule. Sie sind verpflichtet, regelmäßig ihre Mails in diesem Postfach 
zu prüfen und die Kommunikation über Teams zu verfolgen. 

5. Das Nutzerkonto wird nach der Stufe 12 oder dem Verlassen der Schule zeitnah ge-
löscht. Bitte sichern Sie ihre Daten rechtzeitig.  
 

Schulportal Hessen: 
Sie erhalten in der 2. Woche einen Login für das Schulportal Hessen mit folgenden Funktio-
nalitäten: 
 

1. Digitales Klassenbuch 
2. Klausuren- und Terminplan 
3. Vertretungsplan 
4. Hinweise zu aktuellen schulischen Informationen und Veranstaltungen 

 
Ihre Lehrkräfte können Ihr Passwort zurücksetzen, falls Sie Ihren Login nicht mehr wissen. Alle 
tagesaktuellen Hinweise und Informationen, wie z. B. Vertretungspläne, Raumänderungen 
usw.  werden auch auf dem Digitalen Schwarzen Brett im Foyer des neuen Hauptgebäu-
des sowie im EG des Nordtraktes dargestellt.  

 

Alle Login-Seiten finden 
Sie auf der Homepage 
unter https://www.karl-
kuebelschule.de/ser-
vice/intranet-schueler 

 

  

http://www.office.com/
mailto:vorname.nachname@kks.kbs.schule
mailto:vorname.nachname@kks.kbs.schule
mailto:vorname.nachname@kks.kbs.schule
mailto:vorname.nachname@kks.kbs.schule
https://www.karlkuebelschule.de/service/intranet-schueler
https://www.karlkuebelschule.de/service/intranet-schueler
https://www.karlkuebelschule.de/service/intranet-schueler
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15. Hinweise zum Selbstlernzentrum 
 
Was ist das SLZ?  

Das Selbstlernzentrum befindet sich im Erdgeschoss unseres Neubaus und ist täglich von 

der 1. – 8, Stunde geöffnet. Es ist Ort der Begegnung zum selbst organisierten Lernen, hier 

verbringt man gemeinsam die Vertretungsstunden und hat dabei die Möglichkeit, sich mit 

den Mitschülern auszutauschen, z.B.  

• beim Bearbeiten der Arbeitsaufträge, die Euch Eure Lehrerinnen und Lehrer gege-

ben haben  

• zur Vorbereitung von Präsentationen/Gruppenarbeiten  

• bei der Nachmittagsakademie (kostenlose Nachhilfe)  

• oder einfach zur (stillen) Selbstbeschäftigung, Recherche  

• bucht Seminare, die zu inte-

ressanten Themen - außer-

halb des Unterrichts - im SLZ 

angeboten werden   

• lernt „fächerübergreifend“, 

Team-Teaching  

• organisiert Angebote von 

Schülern für Schüler  

 

  Was ist das Schülercafé Karls Store?    

• Der Store wird von unserer Schülerfirma betrieben. Ihr findet in dem Bereich bereits: 

Einen Getränke- und Brötchenautomat, Sitzgelegenheiten und eine Pin-Wand, an 

der Ihr Euch austauschen könnt  

• Dienstags: Café-Betrieb von Schüler*innen für Schüler *innen 

• In Planung: Verkauf von nachhaltigen Produkten   
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Betreuungsregeln im Selbstlernzentrum der KKS 
 

- Zu Beginn der Betreuung trägt sich jeder Schüler/jede Schülerin in die Anwesen-
heitsliste ein (Name, Vorname, Check-In-Zeit, Unterschrift). 

 
- Am Ende der Betreuung trägt sich jede Schülerin/ jeder Schüler persönlich aus und 

unterschreibt die Checkout-Zeit. Ein Check-Out ist frühestens 10 Minuten vor Ende 
der Stunde möglich (Check-Out-Zeit, Unterschrift). 
 

- Die Anwesenheitsliste wird an die zu vertretende Lehrkraft übermittelt und diese 
pflegt die Fehlzeiten ein. 
 

- Es besteht nicht die Pflicht, die Lernzeit im Hauptraum SLZ zu verbringen. Das Schul-
gelände darf vor dem Check-Out am Tresen des SLZ nicht verlassen werden. Alter-
native Lernplätze wie die Mensa, die Lerncluster oder die Sitzplätze im Außenbe-
reich dürfen aufgesucht werden. Es besteht allerdings die Pflicht zum Check-In und 
Check-Out zwecks Anwesenheitskontrolle ins SLZ zu kommen. 
 

- Ein Laptop kann gegen Vorlage eines Lichtbildausweises (Personalausweis, Schüler-
ausweis, Führerschein) ausgeliehen werden. 
 

- Die Arbeitsergebnisse und Fehlzeiten werden aktiv von den Lehrkräften kontrolliert, 
Ein Nichterscheinen beim Check-In oder Check-Out wird als Fehlzeit gewertet. 
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16. MIT KONFLIKTEN KONSTRUKTIV UMGEHEN 

 
Konflikte gehören zum Alltag in der Schule und im Beruf. Dort wo sie auftreten, soll-

ten sie offen und in gegenseitigem Respekt ausgetragen werden. Auf der Home-

page finden Sie Informationen zum Konfliktmanagement der KKS unter 

https://www.karlkuebelschule.de/beratungsservice/konfliktmanagement/. 

 

Suchen Sie den direkten Kontakt mit dem Konfliktpartner. In aller Regel lassen sich 

Konflikte in einem Gespräch zwischen den Beteiligten selbst lösen.  

 

Wenn dieser erste Lösungsversuch scheitert, dann sollten weitere Personen aus 

dem Konfliktumfeld hinzugezogen werden. Diese Personen können die Klassen-

sprecher/in, Klassenlehrer/-in oder Lehrer/in mit besonderem Vertrauensverhältnis 

sein. 

 

Scheitert auch dieser Lösungsversuch, dann kann ein Verbindungslehrer oder Ver-

bindungslehrerin unserer Schule vermittelnd tätig werden.  

 

Nach der Hessischen Konferenzordnung können Klassenlehrer/innen bei Vorlage 

eines wichtigen Grundes auch auf Antrag von Klassensprecher/-in eine Klassen-

konferenz einberufen. 

 

Fachlich ausgebildete Personen unserer Schule für Schulmediation, Schulsozialar-

beit und schulpsychologische Beratung können ebenfalls helfen. 

 

  

https://www.karlkuebelschule.de/beratungsservice/konfliktmanagement/
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17. BERATUNG UND HILFE 
 

QuABB − "Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und 

Betrieb" 

Die QuaBB-Initiative stellt sich vor: 

„Dieses Beratungsangebot steht grundsätzlich Auszubildenden im dualen System zur Verfü-

gung, die mit ihrer Ausbildung in eine Krise geraten sind und dringend Hilfe benötigen. Die 

Konflikte können sowohl im Betrieb oder der Berufsschule als auch im privaten Umfeld lie-

gen. In jedem Fall können wir uns Zeit nehmen, Ihnen zuzuhören, Sie zu begleiten und ge-

meinsam Lösungsstrategien zu entwickeln. 

Die Beratung ist kostenlos, anonym und vertraulich. 

Wichtig ist uns, dass Sie ihre Ausbildung erfolgreich beenden! Auch wenn Sie bereits Ihre 

Kündigung in den Händen halten, machen wir Ihnen das Angebot, Sie bei der Suche 

nach einem Anschlussbetrieb zu unterstützen. 

Gerne können auch Betriebe unsere Unterstützung anfordern, wenn sie eine Intervention in 

diesem Bereich wünschen, um ihre aktuelle Ausbildungssituation zu verbessern.“ 

Zuständig für das Beratungangebot „QuaBB“ an unserer Schule ist Frau Runkel. Sie finden 

die Kontaktdaten und Beratungszeiten auf der Homepage unter https://www.karlkuebel-

schule.de/beratungsservice/ausbildungsbegleitung/ 

 

Außerdem: 

Verbindungslehrer/-in Janina Winkler, Jan Henkel 

Suchtprävention Christiana Sarsah 

Schulsozialarbeit Bianca Höfle, Sindy Baumgarten 

Mediator für Konflikte Maren Funck 

 

Informationen zu unseren weiteren Beratungsangeboten finden Sie auf der Home-

page unter dem Reiter „Beratung“.   

https://www.karlkuebelschule.de/beratungsservice/ausbildungsbegleitung/
https://www.karlkuebelschule.de/beratungsservice/ausbildungsbegleitung/
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18. ZWISCHEN- UND ABSCHLUSSPRÜFUNGEN 
 

Auf den Webseiten der zuständigen Kammern und Behörden erhalten Sie wichtige Infor-

mationen über die Prüfungen: 

• Termine der Prüfungen (auch auf der Infotafel unter dem Treppenhaus im Nord-

bau), 

• Inhalt und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfung, 

• Zugelassene Hilfsmittel bei der Zwischen- und Abschlussprüfung, 

• Übersicht über Art der Zusammenstellung der Zwischen- und Abschlussprüfung, 

• Vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung. 

 

Webadressen: 

• IHK Darmstadt:  www.darmstadt.ihk.de 

• Landeszahnärztekammer Hessen:  www.lzkh.de 

• Landesärztekammer Hessen:  www.laekh.de 

• Regierungspräsidium Gießen als zust. Stelle für die Prüfungen der Verwaltungsfach-

angestellten:  www.rp-giessen.hessen.de 

• AKA-Nürnberg (verantwortlich für die Aufgabenerstellung der Industrie- und Han-

delskammern):  www.ihk-aka.de 

 

http://www.ihk-aka.de/
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*gilt nicht für VW-Klassen 
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Stundenplan 

Gültig ab: 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Fach Lehrer Raum Fach Lehrer Raum Fach Lehrer Raum Fach Lehrer Raum Fach Lehrer Raum 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

von 7:55 8:40 9:40 10:25 11:25 12:10 13:25 14:10 15:05 15:50 
bis 8:40 9:25 10:25 11:10 12:10 12:55 14:10 14:55 15:50 16:35 
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